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1  Z U S A M M E N F A S S U N G  

Die Energie AG Kraftwerke GmbH, beabsichtigt am Standort des KW Riedersbach � Gem. 

St. Pantaleon/ Ostermiething die Neuerrichtung eines GuD Kraftwerkes. 

Der unmittelbare Anlagenstandort im Industrie-/ Gewerbegebiet ist hinsichtlich der Ausstat-

tung mit Biotopflächen und Landschaftsstrukturen so wie hinsichtlich der visuellen Dominanz 

bestehender Anlagen als deutlich anthropogen überpr ägt zu bezeichnen. 

Es handelt sich um ein bestehendes Kraftwerksgeländ e mit geringem Durchgrünungsgrad 

bzw. hohem Versiegelungsgrad am unmittelbaren Betriebsgelände sowie um einen Freihal-

testreifen im Salzachauwald, in dessen Bereich derzeit eine Kühlwasserleitung geführt wird, 

welche im Bereich eines Kühlhauses am Salzachufer E in- und Auslauf besitzt. 

Der weitere Untersuchungsraum ist geprägt von ausge dehnten Auwaldflächen an der Sal-

zach mit unterschiedlichem Hemerobiegrad. Die Salzach selbst ist reguliert. 

Die Salzach selbst sowie die Auwälder rechtsufrig z ählen zum FFH Gebiet �Salzachauen�, 

auf bayerischer Seite schließt das FFH und Vogelsch utzgebiet �Salzach und Unterer Inn� an. 

Auf das Schutzgut Wald sind durch den Bau, den Betrieb und die Anlagen des geplanten 

GuD Kraftwerkes Riedersbach keine erheblichen/ nachhaltig beeinträchtigenden Auswirkun-

gen zu erwarten.  

Es kommt zu keinen nachhaltig erheblichen Veränderu ngen der Waldausstattung, der Wald-

funktionen und des Waldzustandes. 

Insgesamt wird sich die Ist-Situation innerhalb und außerhalb von Waldgebieten durch das 

geplante Vorhaben nur unwesentlich bis gering verän dern. 

Es kann überwiegend davon ausgegangen werden: Vorbe lastung = Gesamtbelastung. 

Das Vorhaben ist damit aus Sicht des Schutzgutes Wald als nicht erheblich beeinträchtigend 

anzusehen. 
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2  A L L G E M E I N E S  

2.1 PROJEKT-KURZBESCHREIBUNG 

Auf Grund des steigenden Strombedarfes in der gesamten EU, in Österreich und insbeson-

dere in Oberösterreich und auf Grund von Kraftwerks stilllegungen, besteht in den nächsten 

Jahren ein Bedarf an zusätzlichen Erzeugungskapazit äten. Um diesen Bedarf zu decken 

und damit die Versorgungssicherheit für den Wirtsch aftsstandort Oberösterreich zu gewähr-

leisten, ist es geplant, bis zum Jahr 2015 ein 400 MWel Gas- und Dampfturbinenkraftwerk 

(kurz GuD-Kraftwerk) am bestehenden Kraftwerksstandort Riedersbach zu errichten. 

Mit dem Bau und Betrieb dieses Kraftwerks wird ebenfalls die Fernwärmeversorgung lang-

fristig auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung gesicher t. 

Der Strom aus dem GuD-Kraftwerk wird in das bestehende 110 kV- Übertragungsnetz ein-

gespeist. 

Das Werk Riedersbach I (Kohlekraftwerk) wird im Zuge der Errichtung des neuen GuD-

Kraftwerkes stillgelegt. Das Werk II (Steinkohlekraftwerk) wird im Parallelbetrieb mit dem 

neuen GuD-Kraftwerk weiterbetrieben. 

Als Brennstoff für das GuD-Kraftwerk dient ausschli eßlich Erdgas. 

Das GuD-Kraftwerk wird grundsätzlich mit hohem Auto matisierungsgrad fernbedient von der 

Zentralwarte aus betrieben. Eine Teil-Handfernbedienung ist ebenfalls möglich. Der Betrieb 

des GuD-Kraftwerks erfolgt grundsätzlich synchron z um öffentlichen Stromnetz. 

2.2 ZIELSETZUNG, AUFGABENSTELLUNG 

Das UVP-Gesetz schreibt im §1(1) vor, dass die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkun-

gen festzustellen, zu beschreiben und zu bewerten sind, die ein Vorhaben unter anderem 

auf die Tiere, Biotope und Ökosysteme (als Teilbere ich davon: Wald) hat, oder haben kann, 

wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinander mit einzubeziehen sind.  



 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITR˜GE ZUR UVE Seite 5 von 26 Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH 

B13 Wald 
Stand Juli 2010 

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages sind Fragen abzuklären, ob bzw. wie erheblich 

sich die geplanten Anlagen in Bau und Betrieb auf Wälder und deren forstwirtschaftliche 

bzw. waldwirtschaftliche und waldökologische Bedeut ung auswirken werden. 

Dazu ist primär der Ist-Zustand anhand der Waldauss tattung in den Gemeinden (hinsichtlich 

Flächeninanspruchnahme), anhand der unterschiedlich en Waldfunktionen (Waldentwick-

lungsplan) sowie anhand des Waldzustandes bzw. der bestehenden Immissionssituation 

(hinsichtlich möglicher Zusatzbelastungen) darzuste llen. 

In der Folge wird geklärt, welche Waldbereiche von dem Kraftwerksprojekt  unmittelbar be-

troffen sind um die Dimension der Einflüsse für das  Schutzgut abschätzen zu können.  

2.3 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES 

Der Untersuchungsraum richtet sich nach den bau- und betriebsbedingten Auswirkungen 

sowie den Flächen (falls außerhalb der Anlagenfläch en), die für Kompensationen vorgese-

hen sind. 

2.3.1 Engerer Untersuchungsraum: 

Der engere Untersuchungsraum wird definiert als unmittelbares Projektgebiet samt temporär 

beanspruchten Flächen in der Bauphase, in denen vor habensbedingte Auswirkungen wirk-

sam werden können. 

Im gegenständlichen Fall handelt es sich dabei um d as bestehende Betriebsgelände der 

Energie AG am Standort des KW Riedersbach sowie das Baufeld und den Bereich der An-

lage der neu zu adaptierenden Kühlwasserleitung von / zur Salzach. 

Siehe dazu: Abbildung 1 

2.3.2 Erweiterter Untersuchungsraum: 

Der weitere Untersuchungsraum dient zur Darstellung funktionaler Zusammenhänge bzw. 

zur Darstellung der Waldausstattung und erstreckt sich in dieser Hinsicht auf die Standort-

gemeinde St Pantaleon). 
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Abbildung 1: gelbe Umrandung: engerer Untersuchungsraum: bestehendes Kraftwerksgelände sowie Bereich d er Kühlwasserleitung und temporäre Bauflä-

chen; violetter Kreis: geplanter Standort GuD-Anlage Riedersbach 
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2.4 MATERIAL UND METHODIK 

Ausmaß und Detaillierungsgrad der Beschreibung der Ist-Situation orientieren sich an den 

möglichen Auswirkungen des Projektes. Als projektsr elevant sind im gegenständlichen Fall 

anzusehen: 

 Flächeninanspruchnahme an Wald durch neue Anlagen (Waldausstattung) 

Getrennt nach: Wald im Sinne des Forstgesetzes i.d.g.F  

 Wald nach aktueller Bestockung 

 Beeinträchtigungen der Waldfunktionen durch Fläche ninanspruchnahme und/ oder 

Immission von Luftschadstoffen 

 Beeinträchtigung des Waldzustandes durch Flächenin anspruchnahme, Veränderung 

der Standortverhältnisse und/ oder Immission von Lu ftschadstoffen 

 

Unter Berücksichtigung der projektsrelevanten Auswi rkungen wird im Folgenden eine Be-

schreibung und Bewertung von Ist-Zustand und Prognosezustand durchgeführt. 

a) Beschreibung der bestehenden Situation  

b) Beschreibung der Prognosesituation und verbal argumentative Beschreibung der 

Eingriffserheblichkeit 

e) mögliche Ausgleichsmaßnahmen  

d) Darstellung der Resterheblichkeit anhand des folgenden Schemas: 
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Keine/ vernachlässigbar geringe  Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es 

werden keine Auswirkungen des geplanten Projektes auf das Schutzgut erwartet. 

Geringe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden  nur in geringem Maße 

Auswirkungen durch das Projekt auf das Schutzgut erwartet; diese stehen den Inte-

ressen des Schutzgutes nicht entgegen. Dies bedeutet, dass die Beeinträchtigun-

gen/ ermittelten Werte weit unter Grenz- und Richtwerten zu liegen kommen. 

Mittlere Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden  Auswirkungen erwar-

tet, die zwar kurz- oder mittelfristig zu Beeinträc htigungen führen, langfristig jedoch 

zu keinen erheblichen, dem Projekt entgegenstehenden Auswirkungen führen. Dies 

bedeutet, dass im Großteil des Untersuchungsraumes,  insbesondere bei den rele-

vanten Anrainern mit keinen Grenzwertüberschreitung en zu rechnen ist. 
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Hohe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es sind � auch unter Berücksichti-

gung von Maßnahmen �hohe, deutlich bemerkbare (läng erfristige) Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes zu erwarten. Diese sind jedoch im Hinblick auf die Schutzziele 

für das Schutzgut tragbar. 

Sehr hohe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es w erden nachhaltige Auswir-

kungen erwartet, die den Interessen des Schutzgutes entgegenstehen können. Pro-

jektrealisierungen sollten in derartigen Fällen aus  Sicht des Fachbearbeiters hin-

sichtlich des betroffenen Schutzgutes nur bei große m öffentlichen Interesse erfolg-

en. E
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3  C H A R A K T E R I S I E R U N G  D E S  I S T - Z U S T A N D E S  

3.1 WALDAUSSTATTUNG IN DER GEMEINDE 

Abbildung 2: Bodennutzung Standortgemeinde St. Pantaleon, Bezirk Braunau (aus: http://www2.land-

oberoesterreich.gv.at/statlandwirtschaft/LANDErgebnis.jsp?GemNr=40437&kat=GEM&Gemeindeauswahl=ja&landw=Boden) 

Die Gesamtfläche der Gemeinde St. Pantaleon beträgt  18,3 km† (1.830 ha), die Waldaus-

stattung nach Bodennutzung liegt damit bei ca. 22 Prozent. Die Waldausstattung im Bezirk 

Braunau liegt bei ca. 35 %, der Landesdurchschnitt bei ca. 40 %. Die Waldausstattung in der 

Gemeinde St. Pantaleon ist damit unterdurchschnittlich. 
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Der Großteil der Waldflächen in der Gemeinde wird a ktuell von Laub-Nadel-Mischforsten 

aufgebaut, es finden sich nur wenige kleine Fichtenmonokulturen. Naturnahe, teilweise so-

gar recht totholzreiche Laubwälder sind ausschließl ich im Westen der Gemeinde vorhanden: 

Es sind dies die Hang- und Tobelwälder am Abhang zu r Flussterrasse bzw. zur Salzach-

Austufe hin sowie die Auwälder in der Austufe selbs t. Hier finden sich allerdings auch weni-

ger naturnahe Laubwaldforste, vor allem mit Esche und Hybridpappel. 

Ansonsten sind die Waldbestände von meist intensiv genutztem Acker- und Grünland er-

setzt worden, wobei das Grünland im gesamten Gemein degebiet vorherrschend ist. 

 

 

Abbildung 3: Wald- und Gehölzanteile in der Gemeind e St. Pantaleon/ Bezirk Braunau (aus: 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/naturschutz_db/naturraumkartierung/ landschaftserhebung/ 

E_St_Pantaleon.pdf 

3.2 WALD NACH FL˜CHENWIDMUNGSPLAN  

Wie aus Abbildung 4 ersichtlich, ist der Bereich sü dlich des Moosach-Altarmes, inklusive der 

Bereich der bestehenden Kühlwasserleitung des KW Ri edersbach als Wald gewidmet. 
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Flächenwidmung - Grenze Natura 2000 - Grenze Baufel d  

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem FWP St. Pantaleon und Ostermiething/ gelbe Umgrenzung: engerer Untersuchungsraum/ blau: Grenze FFH Gebiet 
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Abbildung 5: Funktionsplan aus dem ÖEK der Gemeinde  St. Pantaleon/ Bez. Braunau (Quelle: 

http://www.stpantaleon.at/sys/upload/OEK%20Pan%20Gesamt.pdf) 

 



 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITR˜GE ZUR UVE Seite 13 von 26 Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH 

B13 Wald 
Stand Juli 2010 

Im ÖEK der Gemeinde St. Pantaleon / Bezirk Braunau werden die Landschaftsstrukturen wie aus Abbildung 6 ersichtlich dargestellt: 

 

Abbildung 6:bestehende Landschaftsstrukturen (aus Ö EK Gem. St. Pantaleon, Quelle: http://www.stpantaleon.at/sys/upload/OEK%20Pan%20Gesamt.pdf) 
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3.3 WALD NACH AKTUELLER BESTANDESSITUATION IM ENGEREN UNTER-

SUCHUNGSRAUM 

Wie aus Abbildung 1 und Foto 1 ersichtlich, ist der Bereich der bestehenden Kühlwasserlei-

tung gehölzfrei gehalten, Wald mit entsprechendem B estockungsgrad ist nur mehr als Ufer-

gehölz am Moosach-Altarm vorhanden. 

 

Foto 1: Bereich der bestehenden Kühlwasserleitung v om Moosach-Altarm Richtung Salzach 
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Abbildung 1: Freihaltebereich Kühlwasserleitung und  asphaltierter Betreuungsweg
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3.4 WALDFUNKTION 

Gemäß WEP werden den Waldflächen im UR folgende Wal dfunktionen zugeordnet: 

 

Abbildung 2: Waldentwicklungsplan WEP aus: http://doris.ooe.gv.at/viewer/%28S%28er3fv2550wctpmi0z2p1hv45%29%29/ init.aspx?karte=wep&ks= 

alk&redliningid=kchkacnltiaerq45tbdg3255&box

Rot: WEP 311 � Schutzfunktion 

Ostermiethinger Hänge 

Zu Rutschungen neigende Hänge 

Genehmigungsdatum: 2005-10-21 

Grün: WEP 222  

Schutzfunktion: HW Erosionsschutz 

Wohlfahrtsfunkt.: Lebensraum 

Erholungsfunkt.: Ausflugsgebiet, Erho-

lung an Salzach 

Genehmigungsdatum: 2005-10-21 



 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITR˜GE ZUR UVE Seite 17 von 26 Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH 

B13  Wald  
Stand Juli 2010 

3.5 BESTEHENDE IMMISSIONSSITUATION 

Aus dem Fachbericht Luftgüte und Klima: 

Deutlich ist, dass sowohl die Kurzzeitbelastung als auch die Langzeitbelastung durch 

Riedersbach I trotz der geringeren jährlichen Einsa tzdauer deutlich höher ist als die durch 

Riedersbach II verursachte Belastung. Die maximalen Halbstundenmittelwerte infolge des 

Betriebs von Riedersbach I treten in ungefähr 800 m  Entfernung in westsüdwestlicher Rich-

tung (Salzach-Begleitdamm) auf, die maximalen Jahresmittelwerte treten etwa 1,4 km ost-

nordöstlich des Kraftwerks im Bereich zwischen Holl ersbach und Diepoldsdorf auf. 

Riedersbach II weist aufgrund der höheren Austritts geschwindigkeit und des erheblich höhe-

ren Kamines einen ausgedehnteren Einflussbereich auf als Riedersbach I. Die höchsten 

Kurzzeitwerte treten in etwa 2,3 km Entfernung in westsüdwestlicher und südwestlicher Rich-

tung auf. Das Gebiet mit den höchsten Jahresmittelw erten liegt etwa 4 km in ostnordöstli-

cher Richtung (etwa im Bereich Edt). 

 

In der Umgebung des Kraftwerks befinden sich drei Messstellen, anhand deren Daten die 

aktuelle Immissionsbelastung dokumentiert wird. Die Messungen der Schadstoffe an diesen 

drei Stationen reichen bis ins Jahr 1984 zurück. Fü r die vorliegende Untersuchung wurden 

vom Auftraggeber Daten aus dem Zeitraum 12. Dezember 2004 bis  August 2009 übermit-

telt, für die Station Riedersbach lag das gesamte J ahr 2009 vor. Im FB Luftgüte und Klima 

sind die Messergebnisse der drei Stationen angeführ t.  

Betrachtet man die Auswertungen im Gutachten aus dem Jahr 1989, so wurden damals 

SO2-Jahresmittelwerte von 12 bis 13 µg/m 3 gefunden, NO-Mittelwerte von 2 bis 5 µg/m 3, 

NO2-Mittelwerte von 11 bis 20 µg/m 3 und Staub-Mittelwerte von 18 bis 21 µg/m 3.  

Die Jahresmittelwerte für SO 2 weisen nun deutlich geringere Werte auf. Von den drei Statio-

nen weist Riedersbach die höchste mittlere SO 2-Belastung auf. Die mittlere SO2-

Konzentration blieb überall deutlich unter dem Gren zwert von 20 µg/m 3. Die maximalen 

Halbstundenmittelwerte für SO 2 blieben an den drei Stationen deutlich unter dem Grenzwert 

von 200 µg/m 3. Der Maximalwert wurde in Pfaffing mit 172,3 µg/m 3 erreicht.  

Die mittlere NO2-Belastung ist seit 2007 deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Die NO2-

Jahresmittelwerte bleiben an allen drei Stationen unter dem ab 2012 geltenden Grenzwert 
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von 30 µg/m 3. Die NO2-Halbstundenmittelwerte blieben ebenfalls an allen drei Stationen un-

ter dem Grenzwert von 200 µg/m 3.  

Bei Stickoxid (NOx) ist die Belastung in Ernsting und Riedersbach höh er als in Pfaffing. Seit 

2007 liegen die Jahresmittelwerte unter dem Grenzwert von 30 µg/m 3. 

HMWmax JMW HMWmax JMW HMWmax JMW HMWmax JMW TMWmax TMW>50 JMW
NO NO NO2 NO2 NOx NOx SO2 SO2 Staub Staub Staub

(µg /m3) (µg /m3) (µg /m3) (µg /m3) (µg /m3) (µg /m3) (µg /m3) (µg /m3) (µg /m3) Tage (µg /m3)

Pfaffing 101,2 8 70,4 6,78 225,5 18 46,0 6 73 2 12

Ernsting 91,3 10 91,9 18 160,1 32 58,6 2 29 0 7

Riedersbach 125,8 6 173,1 16 239,4 26 21,0 8 26 0 9

Pfaffing 106,6 10 123,4 10,54 270,7 25 133,2 5 72 6 14

Ernsting 143,0 14 96,6 23 269,9 43 84,1 5 93 3 9

Riedersbach 80,0 9 99,2 22 155,1 35 30,0 8 52 1 11

Pfaffing 73,0 3 82,1 10,06 179,6 15 66,5 5 53 1 9

Ernsting 84,6 9 139,7 12 245,8 25 33,1 3 82 1 5

Riedersbach 97,0 5 57,0 13 163,0 20 50,0 3 105 1 9

Pfaffing 47,8 1 81,7 12,12 121,0 14 172,3 5 55 1 9

Ernsting 303,0 11 73,0 11 501,4 27 23,0 4 31 0 7

Riedersbach 174,0 7 171,0 16 337,0 27 32,0 4 225 6 10

Pfaffing 38,7 4 68,7 9 100,6 15 46,7 4 114 3 12

Ernsting 86,0 4 63,0 3 194,6 9 37,0 3 66 1 8

2009 Riedersbach 225,0 6 102,0 8 437,0 17 51,0 4 155 7 13
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4  N U L L V A R I A N T E  

Waldflächen unterliegen durch steigenden Nutzungsdr uck ständigen Veränderungen. 

Eine Entwicklung im Prognosejahr ohne Realisierung des Projektes �Errichtung des GuD 

Kraftwerkes Riedersbach� der Energie AG wird abschä tzbarerweise dazu führen, dass der 

Betriebsstandort selbst in der derzeitigen Form erhalten bzw. gegebenenfalls modernisiert 

wird. 

Für die Entwicklung der Landschaft und der Wäder si nd die Festlegungen aus den Land-

schaftspflegeplänen für das Natura 2000 Gebiet Salz achauen sowie die Festlegungen des 

Forstgesetzes relevant. 

Es werden demnach entsprechende �Verbesserungsmaßna hmen� im Gebiet die natur-

schutzfachliche Wertigkeit einzelner Lebensräume ve rbessern bzw. die bestehende Qualität 

erhalten. 

Die Auswirkungen auf Wäder werden sich bei Unterble iben des Vorhabens und widmungs-

konformer Nutzung der Flächen nicht wesentlich von den Auswirkungen mit Realisierung 

des gegenständlichen Projektes unterscheiden. 
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5 Z U S T A N D  N A C H  R E A L I S I E R U N G  D E S  V O R H A B E N S /  

S A M T  M A S S N A H M E N  

5.1 VORBEMERKUNG: BEWERTUNGSKRITERIUM �IRRELEVANZ�  

Hinsichtlich der Bewertung von Auswirkungen durch Luftschadstoffimmissionen und Deposi-

tionen auf das Schutzgut Wald wird auf das sog. �Irrelevanzkriterium� zurückgegriffen. Ver-

einfacht wird dieses angewendet, wenn, die durch die neue Anlage hervor gerufenen Immis-

sionen /Depositionen im Vergleich zur Gesamtbelastung nicht ins Gewicht fallen. 

Das Irrelevanzkriterium wird im Leitfaden UVP & IG-L des Umweltbundesamtes wie folgt 

beschrieben: �Mit Bagatellgrenze, Irrelevanzkriterium, Erheblichkeitskriterium, irrelevante 

Zusatzbelastung etc. werden in der Literatur im Allgemeinen Schwellenwerte bezeichnet, 

unter denen Auswirkungen des Vorhabens als nicht relevant erachtet werden, oder deren 

Auswirkungen innerhalb des Unsicherheitsbereiches von Modellrechnungen oder Messun-

gen liegen.� 

Die Schlussfolgerungen des Leitfadens (UVP & IG-L) lauten wie folgt: 

In Sanierungsgebietes gemäß IG-L 1, in belasteten Gebieten (Luft) gemäß § 3 Abs. 8 UV P-G 

2000, in Gebieten mit Grenzwertüberschreitungen sow ie in Gebieten mit besonderer 

Schutzwürdigkeit kann die Bagatellgrenze der Jahres zusatzbelastung bei Vorhaben, die mit 

anderen geplanten oder bestehenden Emittenten zur Belastung der Luft durch einschlägige 

Emissionen beitragen, mit 1 % des Grenzwertes für d en Jahresmittelwert bzw. 3 % des 

Grenzwertes für einen Kurzzeitwert festgelegt werde n, falls durch weitere Maßnahmen si-

chergestellt wird, dass die Grenzwerte zukünftig ei ngehalten werden oder es jedenfalls zu 

einer Verbesserung der Luftsituation kommt. 

Daraus ergibt sich zusammenfassend folgendes: 

Bei Einhaltung der Irrelevanzkriterien ist die Zusatzbelastung so gering, dass Auswirkungen 

auf die natürlichen Lebensgemeinschaften und auf de n Naturhaushalt ausgeschlossen wer-

den können. Es wurde daher nur für jene Schadstoffe , für die im FB Luft und Klima eine ma-

                                                
1  262. Verordnung des Bundesministers für Land- und F orstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über be lastete 

Gebiete (Luft) zum Umweltverträglichkeitsprüfungsge setz 2000 
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ximale Zusatzbelastung über den Irrelevanzkriterien  prognostiziert wurden, eine Auswir-

kungsanalyse und eine Bewertung der Gesamtbelastung vorgenommen. 

5.2 BAUPHASE: FL˜CHENINANSPRUCHNAHME AN GEWIDMETEN WALDFL˜CHEN  

Die geplanten Anlagen werden auf dem Betriebsgrund der Energie AG errichtet. Es handelt 

sich um derzeit als Lagerflächen genutzte Bereiche am eigentlichen KW-Gelände, um den 

Freihaltebereich der bestehenden Kühlwasserleitung sowie um den Bereich der bestehen-

den Kühlwasserein-/ und Abfuhr  

Unabhängig von der aktuellen Bestockung werden in d er Bauphase wie aus Abbildung 4 und 

Abbildung 5 ersichtlich 6.800 m† gewidmeter Waldfläche  als Montagefläche vorüberge-

hend beansprucht (Parzelle 310, 384/40, 384/37, 384/7, 384/8 KG 40327 Wildshut) 

 

Abbildung 4: Skizze Montageflächen im Bereich der K ühlwasserleitung 
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Abbildung 5: Lageplan Montageflächen im Bereich der  Kühlwasserleitung 

5.3 ANLAGE UND BETRIEB: FL˜CHENINANSPRUCHNAHME AN G EWIDMETEN 

WALDFL˜CHEN  

Außerhalb der in Kapitel  5.2 beschriebenen temporären Flächeninanspruchnahme  sind für 

Anlage und Betrieb keine weiteren Beanspruchungen gewidmeter Waldflächen notwendig. 



 

 Errichtung des GuD-Kraftwerks Riedersbach 

EINREICHUNTERLAGEN 

 

FACHBEITR˜GE ZUR UVE Seite 23 von 26 Verfasser: LTU Planungstechnik GmbH 

B13 Wald 
Stand Juli 2010 

5.4 BAUPHASE: FL˜CHENINANSPRUCHNAHME AN AKTUELL BES TOCKTEN 

FL˜CHEN  

Das Baufeld für die Adaptierung der Kühlwasserleitu ng beansprucht ca. 1.640 m† Weiden-

Auwald am Moosach-Altarm (Parzellen 310, 384/40, 384/37) sowie ca. 1.900 m† als Monta-

gefläche im Bereich eines Laubmischwald angrenzend an das bestehende Kühlwasserbau-

werk (Parzelle 384/8) (siehe Abbildung 6) 

 

Abbildung 6: Flächeninanspruchnahme (temporäre Rodu ng) an bestockten Waldflächen 

5.5 ANLAGE UND BETRIEB: FL˜CHENINANSPRUCHNAHME AN A KTUELL BE-

STOCKTEN FL˜CHEN  

Außerhalb der in Kapitel  5.4 beschriebenen temporären Flächeninanspruchnahme  sind für 

Anlage und Betrieb keine weiteren Rodungen notwendig. 
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5.6 BAUPHASE: VER˜NDERUNG VON WALDFUNKTIONEN  

Durch die temporären Rodungen kommt es während der Bauphase zu Beeinträchtigungen 

der Waldfunktionen am Waldbestand an der Salzach (Montagefläche). Während der Bauzeit 

ist die Schutzfunktion in diesem Bereich eingeschrä nkt, ebenso die Wohlfahrtsfunktion als 

Lebensraum und die Erholungsfunktion im Erholungsgebiet entlang der Salzach. 

5.7 ANLAGE UND BETRIEB: VER˜NDERUNG VON WALDFUNKTIO NEN 

Zusätzlich zu den in Kapitel  5.6 beschriebenen temporären Beeinträchtigungen sin d für An-

lage und Betrieb keine weiteren Eingriffe zu erwarten. 

5.8 ANLAGE UND BETRIEB: IMMISSION/ DEPOSITION VON LUFTSCHADSTOFFEN  

Aus dem FB Luftgüte und Klima (Tabelle 7-6) sind fo lgende maximal berechnete Werte der 

Zusatzbelastung durch die geplante GuD Anlage ersichtlich (jeweilige Immissionsmaxima). 

Meteorologie von 2005

GUD GUD_20 GUD_25
Max. HMW NO2 10,1 12,5

Max. JMW NO2 0,14 0,18

Max. HMW NH3 2,8

Max. TMW NH3 0,58

Max. TMW PM10 0,61
Max. JMW PM10 0,03

Max.8MW CO 21,3

Maximale berechnete Konzentration in µg/m 3

 

 

Die höchste Zusatzimmission für die Langzeitbelastu ng von NO2 (JMW) beträgt 0,18 � g/m‡. 

Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach IG-L (Immissionsschutzgesetz Luft) ist mit 

30 � g/m‡ festgesetzt. Die maximal erreichte Zusatzbelastung beträgt 0,6 % des Grenzwertes 

und ist somit als irrelevant einzustufen. 
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Die höchste Zusatzimmission für die Kurzzeitbelastu ng von NH3 (HMW) beträgt 2,8 � g/m‡. 

Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach der 2. VO gegen forstschädliche Luftver-

unreinigungen ist mit 300 � g/m‡ festgesetzt. Die maximal erreichte Zusatzbelastung beträgt 

0,9 % des Grenzwertes und ist somit als irrelevant einzustufen. 

Die Zusatzbelastung für NH3 (TMW) beträgt gemäß Tabelle 7-2 aus dem FB Luft und Kli ma 

0,58 � g/m‡. Der Grenzwert zum Schutz der Vegetation nach der 2. VO gegen forstschädliche 

Luftverunreinigungen ist mit 100 � g/m‡ festgesetzt. Die maximal erreichte Zusatzbelastung 

beträgt 0,58 % des Grenzwertes und ist somit als ir relevant einzustufen. 

Nach Errichtung der GUD-Anlage kommt es zum gleichzeitigen Betrieb von GUD und 

Riedersbach II. Die Konzentrationen für SO2 für dieses Szenario werden nicht mehr geson-

dert angeführt, sie entsprechen den durch Riedersba ch II alleine verursachten Konzentratio-

nen, da die GUD kein SO2 emittiert. Die Zusatzbelastung an SO2 ist somit als irrelevant ein-

zustufen. 

Für die weiters betrachteten Immissionsfaktoren PM1 0 und CO liegen keine gesetzlichen 

Grenzwerte zum Schutz der Landschaft (Vegetation, Ö kosysteme) vor. 

Es kommt zu keinen relevanten Zusatzbelastungen an bestehenden Schutzgebieten. 

Die Eingriffsintensität ist per Definition als geri ng einzustufen (im Bereich der 

Irrelevanzgrenze) 

5.9 ERHEBLICHKEIT DES EINGRIFFES: 

Mittlere Beeinträchtigung bzw. Erheblichkeit: Es werden Aus wirkungen erwartet, die zwar 

kurz- oder mittelfristig zu Beeinträchtigungen führ en, langfristig jedoch zu keinen erhebli-

chen, dem Projekt entgegenstehenden Auswirkungen fü hren.  

5.10 VERMEIDUNGS-, VERMINDERUNGS-, AUSGLEICHSMAßNAH MEN FÜR BAU, 

ANLAGE UND BETRIEB  

·  Wiederherstellung des bestehenden Waldflächenantei les im Bereich temporärer 
Rodungen durch Wiederaufforstung nach Beendigung der Baumaßnahmen 
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5.11 RESTERHEBLICHKEIT 

Unter Berücksichtigung der Vorbelastung, der Nullva riante und der Projektsauswirkungen 

aus Bau, Anlage und Betrieb samt der Etablierung einer  Wiederbewaldung der temporär 

gerodeten Flächen ist langfristig gesehen die Resterheblichkeit auf Waldflächenanteile, 

Waldfunktion und Zustand des Waldes als gering einzustufen: 

Es werden nur in geringem Maße Auswirkungen auf das  Schutzgut erwartet, diese stehen 

den Interessen des Schutzgutes (Erhalt, Entwicklung) nicht entgegen. 

 

Keine/ vernachlässigbar geringe  Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es 

werden keine Auswirkungen des geplanten Projektes auf das Schutzgut erwartet. 

Geringe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden  nur in geringem Maße 

Auswirkungen durch das Projekt auf das Schutzgut erwartet; diese stehen den Inte-

ressen des Schutzgutes nicht entgegen. Dies bedeutet, dass die Beeinträchtigun-

gen/ ermittelten Werte weit unter Grenz- und Richtwerten zu liegen kommen. 

Mittlere Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es werden  Auswirkungen erwar-

tet, die zwar kurz- oder mittelfristig zu Beeinträc htigungen führen, langfristig jedoch 

zu keinen erheblichen, dem Projekt entgegenstehenden Auswirkungen führen. Dies 

bedeutet, dass im Großteil des Untersuchungsraumes,  insbesondere bei den rele-

vanten Anrainern mit keinen Grenzwertüberschreitung en zu rechnen ist. 
U
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Hohe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es sind � auch unter Berücksichti-

gung von Maßnahmen �hohe, deutlich bemerkbare (läng erfristige) Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes zu erwarten. Diese sind jedoch im Hinblick auf die Schutzziele 

für das Schutzgut tragbar. 

Sehr hohe Beeinträchtigung bzw. Resterheblichkeit: Es w erden nachhaltige Auswir-

kungen erwartet, die den Interessen des Schutzgutes entgegenstehen können. Pro-

jektrealisierungen sollten in derartigen Fällen aus  Sicht des Fachbearbeiters hin-

sichtlich des betroffenen Schutzgutes nur bei große m öffentlichem Interesse erfolg-

en. E
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1   A U S M A S S  D E R  B E A N T R A G T E N  R O D U N G S F L Ä C H E  

1.1 FLÄCHENINANSPRUCHNAHME AN GEWIDMETEN WALDFLÄCHE N 

Die geplanten Anlagen werden auf dem Betriebsgrund der Energie AG errichtet. Es handelt 

sich um derzeit als Lagerflächen genutzte Bereiche am eigentlichen KW-Gelände, um den 

Freihaltebereich der bestehenden Kühlwasserleitung sowie um den Bereich der bestehen-

den Kühlwasserein-/ und Abfuhr  

Unabhängig von der aktuellen Bestockung werden in der Bauphase wie aus der beiliegen-

den. Planskizze (Beilage 1) und der beiliegenden Tabelle (Beilage 2) ersichtlich 7.514 m² 

(Parzelle 310, 384/40, 384/37, 384/7, 384/38 KG 40327 Wildshut) als Bau- und Montageflä-

che, davon werden ca. 2.549m². (Parzelle 310, 384/40, 384/37, 384/38 KG 40327 Wildshut)  

in gewidmeter Waldfläche  vorübergehend beansprucht  

 

 

 

1.2 FLÄCHENINANSPRUCHNAHME AN AKTUELL BESTOCKTEN FL ÄCHEN 

Das Baufeld für die Adaptierung der Kühlwasserleitung beansprucht ca. 2.079 m² Weiden-

Auwald am Moosach-Altarm (Parzellen 310, 384/40, 384/37) sowie ca. 470 m² als Montage-

fläche im Bereich eines Laubmischwald angrenzend an das bestehende Kühlwasserbauwerk 

(Parzelle 384/38 siehe Beilage 1) 
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Abbildung 1: Flächeninanspruchnahme (temporäre Rodung) an bestockten Waldflächen 

 

Das Rodungsansuchen umfasst daher eine Gesamtfläche  von ca. 2.549m². Diese Flä-

chen werden nach Inbetriebnahme der Anlage wieder a ufgeforstet. 
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2  R O D U N G S Z W E C K  

Auf Grund des steigenden Strombedarfes in der gesamten EU, in Österreich und insbeson-

dere in Oberösterreich und auf Grund von Kraftwerksstilllegungen, besteht in den nächsten 

Jahren ein Bedarf an zusätzlichen Erzeugungskapazitäten. Um diesen Bedarf zu decken 

und damit die Versorgungssicherheit für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich zu gewähr-

leisten, ist es geplant, bis zum Jahr 2014 ein 400 MWel Gas- und Dampfturbinenkraftwerk 

(kurz GuD-Kraftwerk) samt Nebenanlagen am bestehenden Kraftwerksstandort Riedersbach 

zu errichten. 

 

Als Teil dieses Vorhabens muss die bestehende Kühlwasserleitung in der Dimension ange-

passt werden. Die Kühlwasserleitung verläuft derzeit im Bereich einer Freihaltezone.  

Für Baumontagefläche sind zusätzliche Flächen zu roden (Parzelle, 384/38) 

 

 

 

 

Beilagen: 

Beilage 1: Lageskizze zu Rodungsansuchen vom 01.12.2010 

Beilage 2: Flächenermittlung zu Rodungsansuchen vom 30.11.2010 
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3  E I G E N T Ü M E R  N A C H B A R L I C H  A N G R E N Z E N D E R  

G R U N D S T Ü C K E  ( A N R A I N E R )  

 

Grundstück-Nr. Name Wohnort 

1418/8 Schmiedlechner Andreas Riedersbach 8, 5120 St. Pantaleon 

384/5 Schmiedlechner Karl und Christina Roidhamweg 2, 5121 Ostermiething 

1424/2 Oberösterreichische Kraftwerke AG Böhmerwaldstr. 3, 4020 Linz 

1418/1 Kamm Josef und Marianne Mukenham 1, 5121 Ostermiething 

313/2 Schmiedlechner Andreas Riedersbach 8, 5120 St. Pantaleon 

384/6 Kreil Herta und Manfred Felmstr 3, 5121 Ostermiething 

1424/1 Oberösterreichische Kraftwerke AG Böhmerwaldstr. 3, 4020 Linz 

384/2 Thalhammer Johann und Elisabeth Hollersbach 9, 5120 St. Pantaleon  

384/27 Schmiedlechner Andreas Riedersbach 8, 5120 St. Pantaleon 

384/4 Erbschwendtner Johann Ostermiething 33, 5121 

384/3 Neuhauser Josef und Christine Riedersbach 169, 5120 St. Pantaleon 

384/28 Schmiedlechner Andreas Riedersbach 8, 5120 St. Pantaleon 

384/39 Oberösterreichische Kraftwerke AG Böhmerwaldstr. 3, 4020 Linz 

384/8 Sommerauer Franz Hollersbach 7, 5120 St. Pantaleon  

288/3 Oberösterreichische Kraftwerke AG Böhmerwaldstr. 3, 4020 Linz 

384/23 Koderhold Adelheid Döstling 5, 5121 Tarsdorf, Ostermiething 

313/1 Schmiedlechner Andreas Riedersbach 8, 5120 St. Pantaleon 
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